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Was ändert sich mit der Weiterentwicklung der IV? 

Am 1. Januar 2022 treten die Änderungen der Weiterentwicklung der IV in Kraft. Nach-
folgend wird das stufenlose Rentensystem in der IV und in der obligatorischen beruf-
lichen Vorsorge aufgezeigt. Es wird dargelegt, wen das neue Rentensystem betrifft 
und für wen weiterhin das alte Recht und somit auch die bisherigen vier Rentenstufen 
gelten. Zudem werden die wichtigsten Neuerungen bei den beruflichen Eingliede-
rungsmassnahmen, beim IV-Taggeld in der erstmaligen beruflichen Ausbildung, bei 
den medizinischen Massnahmen, bei den Geburtsgebrechen und bei den medizini-
schen Gutachten vorgestellt.  

Im Juni 2020 hat das Parlament die Weiter-
entwicklung der IV mit äusserst grosser 
Mehrheit (es gab nur eine Gegenstimme) 
verabschiedet. Ziel dieser Gesetzesrevision 
ist die Verstärkung der Eingliederungs-
massnahmen für Kinder und Jugendliche 
sowie für Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen. Im Zentrum stehen deshalb 
eine intensivere Begleitung der Betroffenen, 
eine Ausweitung erprobter Massnahmen 
und eine vertiefte Zusammenarbeit mit den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
mit den Arbeitgebenden. Zudem werden die 
bisherigen vier Rentenstufen durch ein stu-
fenloses Rentensystem ersetzt und bei den 
medizinischen Gutachten werden Mass-
nahmen zur Qualitätssicherung und mehr 
Transparenz eingeführt. Im November 2021 
hat der Bundesrat nun noch die Durchfüh-
rungsbestimmungen verabschiedet, so 
dass die Änderungen am 1. Januar 2022 in 
Kraft treten. 

Nachfolgend werden die wichtigsten Neue-
rungen vorgestellt. Die angegebenen Ge-
setzesartikel beziehen sich auf die ab 1. Ja-
nuar 2022 geltenden Fassungen. 

1. Stufenloses Rentensystem 
Überblick  
Das stufenlose Rentensystem löst die bis-
herigen vier Rentenstufen (Viertelsrente, 
halbe Rente, Dreiviertelsrente und ganze 
Rente) ab und ist in Art. 28b IVG und in 
Art. 24a BVG geregelt. Es wird auf alle 
Neurentnerinnen und Neurentner angewen-
det, die ab dem 1. Januar 2022 eine Rente 
erhalten. Für Personen, die bis zum 31. De-
zember 2021 bereits eine Rente beziehen, 
gelten altersabhängige Übergangsbestim-
mungen. Weiterhin besteht aber erst ab ei-
nem IV-Grad von 40% Anspruch auf Aus-
richtung einer Rente. Bei den nachfolgen-
den Beispielen wird von einem Rentenbe-
trag von 2000 Franken für eine ganze 
Rente ausgegangen. 
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IV-Grad 40-49%  
Bei einem IV-Grad von 40% beträgt die 
Rente wie bisher 25% einer ganzen Rente 
(z.B. 500 Franken). Erhöht sich der IV-
Grad, erhöht sich auch die Rente und zwar 
um 2,5 Prozent pro IV-Grad.  
Beispiel 1: IV-Grad 45% entspricht einer 
37,5%-Rente und somit 750 Franken (an-
statt wie bisher einer Viertelsrente, 25% 
einer ganzen Rente).  
Beispiel 2: IV-Grad 49% entspricht einer 
47,5%-Rente und somit 950 Franken 
(anstatt wie bisher einer Viertelsrente, 25% 
einer ganzen Rente). 

IV-Grad 50-59%  
Bei einem IV-Grad von 50% beträgt die 
Rente weiterhin 50% einer ganzen Rente 
(z.B. 1000 Franken). Ab einem IV-Grad von 
51% entspricht die Rente genau dem IV-
Grad.  
Beispiel 1: IV-Grad 55% entspricht einer 
55%-Rente und somit 1100 Franken (an-
statt wie bisher einer halben Rente, 50% ei-
ner ganzen Rente).  
Beispiel 2: IV-Grad 59% entspricht einer 
59%-Rente und somit 1180 Franken (an-
statt wie bisher einer halben Rente, 50% ei-
ner ganzen Rente). 

IV-Grad 60-69%  
Bei einem IV-Grad von 60-69% entspricht 
die Rente genau dem IV-Grad.  
Beispiel 1: IV-Grad 60% entspricht einer 
60%-Rente und somit 1200 Franken (an-
statt wie bisher einer Dreiviertelsrente, 75% 
einer ganzen Rente).  
Beispiel 2: IV-Grad 68% entspricht einer 
68%-Rente und somit 1360 Franken (an-
statt wie bisher einer Dreiviertelsrente, 75% 
einer ganzen Rente). 

IV-Grad 70-100%  
Bei einem IV-Grad ab 70% entspricht die 
Rente weiterhin einer ganzen Rente.  
Beispiel 1: IV-Grad 70% entspricht einer 
ganzen Rente und somit 2000 Franken (im 

Vergleich zum bisherigen Recht also unver-
ändert).  
Beispiel 2: IV-Grad 82% entspricht einer 
ganzen Rente und somit 2000 Franken (im 
Vergleich zum bisherigen Recht also unver-
ändert). 

Für wen gilt das stufenlose Rentensys-
tem? 
Das stufenlose Rentensystem gilt für alle 
Neurentnerinnen und Neurentner, de-
ren Rentenanspruch ab 1. Januar 2022 ent-
steht. 
Beispiel 1: Frau A erhält am 2. Februar 
2022 gestützt auf einem IV-Grad von 44% 
mit Wirkung ab 1. Januar 2022 eine IV-
Rente zugesprochen. Die Rente richtet sich 
nach dem neuen Rentensystem. Basierend 
auf einem IV-Grad von 44% entspricht die 
Rente einer 35%-Rente und somit 700 
Franken. 
Beispiel 2: Frau B erhält am 2. Februar 
2022 gestützt auf einem IV-Grad von 44% 
mit Wirkung ab 1. Oktober 2021 eine IV-
Rente zugesprochen. Die Rente richtet sich 
nach dem alten Rentensystem. Basierend 
auf einem IV-Grad von 44% entspricht die 
Rente einer Viertelsrente und somit 500 
Franken. 
Bei Personen, die bis 31. Dezember 2021 
bereits eine Rente beziehen, ist das Alter 
per 1. Januar 2022 entscheidend (IVG / 
BVG: Übergangsbestimmungen zur 
Weiterentwicklung der IV): 

55 Jahre alt oder älter  
Das alte Rentensystem bleibt massgebend 
(Besitzstand) und auch Rentenrevisionen 
richten sich nach dem alten Recht. Eine Er-
höhung, Herabsetzung oder Aufhebung der 
Rente erfolgt weiterhin, sobald sich der Ge-
sundheitszustand massgeblich verschlech-
tert oder verbessert. 
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30 bis 54 Jahre alt  
Sofern sich bei einer Rentenrevision der IV-
Grad um mindestens 5% verändert (Art. 17 
Abs. 1 ATSG, Art. 24b BVG), wird die 
Rente erhöht, herabgesetzt oder aufgeho-
ben. Dabei kommt das neue Rentensystem 
zur Anwendung. 
Allerdings bleibt es auch dann bei der bis-
herigen Rente, wenn eine «Verzerrung» re-
sultiert. Eine Verzerrung liegt vor, wenn sich 
der Gesundheitszustand verschlechtert und 
sich der IV-Grad deshalb erhöht, der Ren-
tenanspruch aber sinken würde.  
Beispiel 1 (Verzerrung): Herr C erhält seit 
2018 aufgrund eines IV-Grads von 61% 
eine Dreiviertelsrente von 1500 Franken. 
Da sich sein Gesundheitszustand ver-
schlechtert hat und sich der IV-Grad um 7% 
auf 68% erhöht, und da er nach dem neuen 
Rentensystem eine 68%-Rente von 1360 
Franken – und somit 140 Franken weniger 
– erhalten würde, bleibt es für Herrn C bei 
einer Rente von 1500 Franken. 
Ebenfalls von einer Verzerrung spricht man, 
wenn sich der Gesundheitszustand verbes-
sert und der IV-Grad deshalb sinkt, sich der 
Rentenanspruch aufgrund des neuen Ren-
tensystems aber erhöhen würde.  
Beispiel 2 (Verzerrung): Herr D erhält seit 
2016 aufgrund eines IV-Grads von 59% 
eine halbe Rente von 1'000 Franken. Da 
sich sein Gesundheitszustand verbessert 
hat und sich der IV-Grad um 7% auf 52% 
reduziert, und da er nach dem neuen Ren-
tensystem eine 52%-Rente von 1040 Fran-
ken – und somit 40 Franken mehr – erhalten 
würde, bleibt es für Herrn D bei einer Rente 
von 1000 Franken. 
Unter 30 Jahre alt  
Sobald sich der IV-Grad um mehr als 5% 
verändert, wird das neue Rentensystem an-
gewendet. Spätestens nach 10 Jahren wird 
die Rente auch bei unverändertem IV-Grad 
ins neue Rentensystem überführt. Falls 

dadurch der neue Rentenbetrag im Ver-
gleich zum bisherigen Betrag sinkt, wird der 
bisherige Betrag solange ausgerichtet, bis 
sich der IV-Grad um mindestens 5% verän-
dert. 

Gilt das stufenlose Rentensystem auch 
in der beruflichen Vorsorge?  
Ja, das stufenlose Rentensystem gilt ab 
1. Januar 2022 auch in der beruflichen Vor-
sorge und ist dort genau gleich geregelt wie 
bei der IV (Art. 24a BVG, Art. 24b BVG in 
Verbindung mit Art. 17 Abs. 1 ATSG, 
BVG: Übergangsbestimmungen zur 
Weiterentwicklung der IV). 

2. Verstärkung der beruflichen Einglie-
derung 
Überblick  
Um die Eingliederung zu verstärken, wer-
den die beruflichen Eingliederungsmass-
nahmen ausgebaut. Sie zielen darauf ab, 
junge Menschen und Personen mit einer 
psychischen Beeinträchtigung besser und 
länger zu unterstützen. Neben einigen 
neuen Angeboten werden bisherige Einglie-
derungsmassnahmen angepasst und aus-
geweitet. 

Früherfassung (Art. 3abis IVG)  
Das Instrument der Früherfassung ermög-
licht es, gesundheitliche Probleme rechtzei-
tig zu erkennen und die Betroffenen rasch 
und unkompliziert zu unterstützen, damit sie 
nicht aus dem Arbeitsleben ausscheiden. 
Bisher kam die IV in vielen Fällen verspätet 
zu Informationen, denn die Früherfassung 
war auf Personen begrenzt, die seit mindes-
tens 30 Tagen arbeitsunfähig sind oder 
während eines Jahres wiederholte Kurzab-
senzen aufweisen. Gerade bei Versicherten 
mit psychischen Schwierigkeiten ist die In-
validisierung aber ein schleichender Pro-
zess, der lange vor Eintritt einer Arbeitsun-
fähigkeit beginnen kann.  
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Neu setzt die Früherfassung keine Arbeits-
unfähigkeit von mindestens 30 Tagen bzw. 
wiederholte Kurzabsenzen mehr voraus. Es 
können sich also neu auch von einer Ar-
beitsunfähigkeit bedrohte Personen zur 
Früherfassung melden. Nachdem sich die 
Früherfassung bei Erwachsenen bewährt 
hat, wird sie nun auf Jugendliche und junge 
Erwachsene ausgeweitet. Neu steht die 
Früherfassung also auch Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zwischen 13 und 25 
Jahren zur Verfügung, die von Invalidität 
bedroht sind und von einer kantonalen In-
stanz für die berufliche Eingliederung (z.B. 
kantonale Brückenangebote, Case Ma-
nagement Berufsbildung) betreut werden. 
Dementsprechend kann die Meldung zur 
Früherfassung auch durch diese kantona-
len Instanzen erfolgen. Zudem kann die IV 
kantonale Brückenangebote und Case Ma-
nagement Berufsbildung neu mitfinanzie-
ren. 

Frühintervention (Art. 7d IVG)  
Mit Massnahmen der Frühintervention soll 
der bisherige Arbeitsplatz erhalten bleiben 
oder eine Eingliederung an einem neuen 
Arbeitsplatz gelingen. Als Frühinterventi-
onsmassnahmen gelten Anpassungen des 
Arbeitsplatzes, Ausbildungskurse, Arbeits-
vermittlung, Berufsberatung, sozial-berufli-
che Rehabilitation und Beschäftigungs-
massnahmen. 

Neu können auch Jugendliche und junge 
Erwachsene zwischen 13 und 25 Jahren 
beim Zugang zu einer erstmaligen berufli-
chen Ausbildung und beim Eintritt in den Ar-
beitsmarkt mit Frühinterventionsmassnah-
men unterstützt werden. Als Frühinterventi-
onsmassnahme gilt neu auch Beratung und 
Begleitung. 

Integrationsmassnahmen (Art. 14a IVG) 
Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung 
auf die berufliche Eingliederung zielen da-
rauf ab, die verbliebene Arbeitsfähigkeit im 

Hinblick auf eine Eingliederung zu verbes-
sern (z.B. Gewöhnung an den Arbeitspro-
zess, Förderung der Arbeitsmotivation, Sta-
bilisierung der Persönlichkeit, Einüben sozi-
aler Grundfähigkeiten). 

Um das Potential der Integrationsmassnah-
men besser zu nutzen, können die Mass-
nahmen mehrmals durchgeführt werden 
und jeder Arbeitgeber – nicht mehr nur der 
aktuelle Arbeitgeber –, bei welchem ent-
sprechende Massnahmen durchgeführt 
werden, hat Anspruch auf eine Entschädi-
gung. Zudem können die Integrationsmass-
nahmen auch nichterwerbstätigen Perso-
nen unter 25 Jahren gewährt werden. Eben-
falls neu ist nicht mehr eine Präsenzzeit von 
mindestens 2 Stunden pro Tag während 
mindestens 4 Tagen pro Woche notwendig, 
sondern es genügt eine Präsenzzeit von 
insgesamt mindestens 8 Stunden pro Wo-
che. 

Erstmalige berufliche Ausbildung 
(Art. 16 IVG und Art. 5 Abs. 5 IVV)  
Weiterhin haben Personen, die noch nicht 
erwerbstätig waren und denen infolge ihrer 
Invalidität bei der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung zusätzliche Kosten von über 
400 Franken pro Jahr entstehen, Anspruch 
auf Ersatz dieser Mehrkosten. Als erstma-
lige berufliche Ausbildungen gilt weiterhin 
auch die berufliche Vorbereitung auf eine 
Hilfsarbeit oder auf die Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte (z.B. die praktische 
Ausbildung PrA-Insos). Neu ist in der Ver-
ordnung verankert, dass diese grundsätz-
lich zwei Jahre dauern soll. Ebenfalls neu ist 
gesetzlich verankert, dass sich die erstma-
lige berufliche Ausbildung wenn immer 
möglich am ersten Arbeitsmarkt orientieren 
und bereits dort erfolgen soll.  
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Weitere Neuerungen bei der berufli-
chen Eingliederung  
Durch die Einführung einer eingliede-
rungsorientierten Beratung (Art. 3a 
IVG) und dem Ausbau der Beratung und 
Begleitung (Art. 14quater IVG) kann die IV 
ihre Unterstützung neu bereits vor einer IV-
Anmeldung, während des gesamten Ein-
gliederungsprozesses sowie bis zu drei 
Jahren nach dem Ende der Eingliederung 
gewähren. 

Weiter wird der Unfallversicherungs-
schutz während einer Eingliederungs-
massnahme der IV optimiert (Art. 1a Abs. 
1 Bst. c UVG) sowie der Anspruch auf Ar-
beitslosentaggelder nach Wegfall einer 
IV-Rente von 90 auf 180 Tage verdoppelt 
(Art. 27 Abs. 5 AVIG). 

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit der IV, auf 
Personen mit gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen spezialisierte Personalverlei-
her zu entschädigen (Art. 18abis IVG).  

3. IV-Taggeld in der erstmaligen berufli-
chen Ausbildung 
Junge Erwachsene in der erstmaligen be-
ruflichen Ausbildung erhielten bisher erst ab 
dem 18. Altersjahr ein sogenanntes kleines 
IV-Taggeld. Dieses betrug je nach Konstel-
lation 1221 Franken bzw. 3663 Franken pro 
Monat. 

Indem das IV-Taggeld neu weitgehend an 
die Höhe eines Lohns für Lernende angegli-
chen wird (Art. 22 und 24ter IVG, Art. 22 
IVV), werden Personen in einer erstmaligen 
beruflichen Ausbildung mit und ohne ge-
sundheitliche Beeinträchtigung gleichbe-
handelt. Zu diesem Zweck entspricht das 
Taggeld von Personen in einer Berufslehre 
neu dem Lohn gemäss Lehrvertrag, wird 
aber bereits ab Ausbildungsbeginn sowie 
direkt dem Arbeitgeber ausbezahlt. Dieser 
richtet der bzw. dem Lernenden sodann den 
Lohn gemäss Lehrvertrag aus. Sollte kein 

Lehrvertrag bestehen oder der vereinbarte 
Lohn nicht dem kantonal üblichen Durch-
schnittslohn entsprechen, regelt der Bun-
desrat die Taggeldhöhe. Ab Vollendung des 
25. Altersjahrs entspricht das IV-Taggeld 
der maximalen AHV-Rente von 2390 Fran-
ken (Stand 2021). 

Wird eine erstmalige berufliche Ausbildung 
an einer Schule absolviert (z.B. Gymnasium 
oder Handelsschule), wird neu kein IV-Tag-
geld mehr ausgerichtet. Studierende haben 
dann Anspruch auf ein IV-Taggeld, wenn 
sie gesundheitsbedingt nicht in der Lage 
sind, neben ihrem Studium erwerbstätig zu 
sein. Für die Taggeldhöhe werden in einem 
solchen Fall statistische Werte herangezo-
gen.  

4. Medizinische Massnahmen und Ge-
burtsgebrechen 
Medizinische Massnahmen bei Ge-
burtsgebrechen (Art. 13 IVG)  
Bei Vorliegen eines von der IV anerkannten 
Geburtsgebrechens übernimmt die IV bis 
zur Vollendung des 20. Altersjahrs medizi-
nische Massnahmen zur Behandlung des 
Leidens an sich. 

Die Kriterien für das Vorliegen eines Ge-
burtsgebrechens sind neu in Art. 13 Abs. 2 
IVG und Art. 3 ff. IVV festgehalten. Ge-
stützt darauf wurde die Liste der Geburts-
gebrechen aktualisiert und auf den neus-
ten Stand der Wissenschaft gebracht. Neu 
auf die Liste aufgenommen wurden insbe-
sondere seltene Krankheiten. Erkrankun-
gen, die zeitlich begrenzt behandelt werden 
können, wurden von der Liste gestrichen. 
Die Liste befindet sich im Anhang der neu 
vom Eidgenössischen Departement des In-
nern (EDI) erlassenen Verordnung des 
EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI). 
Zudem ist eine regelmässige Aktualisierung 
vorgesehen und neu kann jeder und jede 
beim Bundesamt für Sozialversicherungen 
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(BSV) einen Antrag auf Aufnahme eines 
Geburtsgebrechens in die Liste stellen. 

Wichtig zu wissen: Bei Autismus-Spekt-
rum-Störungen wurde die bisher geltende 
Altersgrenze der Diagnosestellung vor dem 
5. Altersjahr gestrichen (Geburtsgebre-
chenliste Ziff. 405) und Trisomie 21 
bleibt weiterhin auf der Geburtsgebrechen-
liste (Art. 13 Abs. 3 IVG). 

Medizinische Eingliederungsmassnah-
men (Art. 12 IVG)  
Liegt kein von der IV anerkanntes Geburts-
gebrechen vor, übernimmt die IV nur medi-
zinische Massnahmen, die nicht auf die Be-
handlung des Leidens an sich, sondern auf 
die Eingliederung in Schule, Erstausbil-
dung, Erwerbsleben oder Aufgabenbereich 
gerichtet sind. Dabei muss die Behandlung 
des Leidens an sich, welche von der obliga-
torischen Krankenversicherung zu finanzie-
ren ist, abgeschlossen und ein stabilisierter 
Gesundheitszustand erreicht sein. Weiter 
ist eine positive ärztliche Eingliederungs-
prognose vorausgesetzt. 

Neu können medizinische Eingliederungs-
massnahmen nach Art. 12 IVG über das 
20. Altersjahr hinaus bis maximal zum voll-
endeten 25. Altersjahr von der IV übernom-
men werden, sofern die Person in einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme steht 
(Art. 2 ff. IVV).  

5. Medizinische Gutachten 
Überblick  
Im Rahmen der Weiterentwicklung der IV 
wurden im Bereich der medizinischen Be-
gutachtungen die Bestimmungen des Bun-
desgesetzes und der Verordnung über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-
rechts (ATSG und ATSV) geändert. Sie be-
treffen das Verfahren der medizinischen 
Begutachtungen aller Sozialversicherun-
gen, für die das ATSG gilt (z.B. Unfallversi-

cherung, Krankenversicherung, Arbeitslo-
senversicherung). Gewisse Neuerungen 
beziehen sich allerdings nur auf den Be-
reich der IV, so dass sich die entsprechen-
den Bestimmungen im IVG und in der IVV 
befinden.  

Tonaufnahme (Art. 44 Abs. 6 ATSG, Art. 
7k und 7l ATSV)  
Um bei den medizinischen Begutachtungen 
mehr Transparenz zu schaffen, wird das 
Untersuchungsgespräch neu mittels 
Tonaufnahme erfasst und zu den Akten ge-
nommen. Ist die versicherte Person mit ei-
ner Tonaufnahme nicht einverstanden, 
kann sie darauf verzichten. Dieser Verzicht 
ist gegenüber dem Versicherungsträger, 
also z.B. gegenüber der IV-Stelle, zu erklä-
ren. 

Die Tonaufnahme darf nur durch die versi-
cherte Person selbst bzw. ihre Rechtsver-
tretung, durch die Auftrag gebende Versi-
cherung (also z.B. durch die IV) sowie im 
Streitfall durch die Behörden im Rahmen ei-
nes Rechtspflegeverfahrens (z.B. durch das 
kantonale Versicherungsgericht oder das 
Bundesgericht) abgehört werden. Dritte, die 
ein Recht auf Akteneinsicht haben (wie zum 
Beispiel die Sozialhilfe), dürfen die Tonauf-
nahme nicht abhören. 

Öffentliche Liste (Art. 57 Abs. 2 Bst. n 
IVG)  
Spezifisch in der IV und ebenfalls aus 
Transparenzgründen müssen die IV-Stellen 
neu Listen führen, welche Angaben zu den 
beauftragten Gutachterinnen, Gutachtern 
und Gutachterinstituten, zu deren Fachbe-
reiche, zu deren Anzahl jährlicher Gutach-
ten sowie zu den attestierten Arbeitsunfä-
higkeiten beinhalten. 
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Vergabe eines Gutachtens (Art. 72bis 
IVV, Art. 7j ATSV)  
Polydisziplinäre Gutachten der IV (Gut-
achten mit drei oder mehr Disziplinen) wer-
den bereits heute per Zufallsprinzip verge-
ben. Neu gilt die Zufallsvergabe auch für bi-
disziplinäre Gutachten der IV (Gutachten 
mit zwei Disziplinen). Geregelt ist diese IV-
spezifische Art der Gutachtensvergabe in 
Art. 72bis IVV. 

Für monodisziplinäre Gutachten der IV gilt 
Art. 7j ATSV. Demnach schlägt die IV-
Stelle eine Gutachterin oder einen Gutach-
ter vor. Ist die versicherte Person mit der 
Auswahl nicht einverstanden, muss die IV-
Stelle in einem mündlichen oder schriftli-
chen Austausch versuchen, sich mit der 
versicherten Person auf eine Gutachterper-
son zu einigen. Dies bedeutet also, dass die 
versicherte Person auch ohne spezifische 
Begründung ein Einigungsverfahren bean-
tragen kann. Kommt keine Einigung zu-
stande, bestimmt die IV-Stelle die Gut-
achterperson mittels anfechtbarer Zwi-
schenverfügung. 

Das Vorgehen nach Art. 7j ATSV gilt zu-
dem für sämtliche Gutachten – also mono-, 
bi- und polydisziplinäre Gutachten – ande-
rer Sozialversicherungen (z.B. der Unfall-
versicherung). 

Eidgenössische Kommission zur Qua-
litätssicherung  
Um die Qualität der Begutachtungen zu be-
urteilen und zu sichern, gibt es neu eine un-
abhängige ausserparlamentarische Kom-
mission. Diese besteht aus Vertreterinnen 
und Vertretern der verschiedenen Sozial-
versicherungen, der Ärzteschaft, der Sach-
verständigen, der Wissenschaft, der Bil-
dungseinrichtungen der Versicherungsme-
dizin sowie der Patienten-und Behinderten-
organisationen. Die Kommission überwacht 
die Zulassung als Gutachterstelle, das Ver-

fahren der Gutachtenerstellung und die Er-
gebnisse der medizinischen Gutachten. Zu-
dem kann sie öffentliche Empfehlungen 
aussprechen. Die Zusammensetzung, die 
Aufgaben und die Organisation der Kom-
mission sind in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG 
und in Art. 7o bis 7q ATSV geregelt. 

6. Assistenzbeitrag 
Anpassung Assistenzbeitrag und Er-
höhung Nachtpauschale  
Im Rahmen der Durchführungsbestimmun-
gen zur Weiterentwicklung der IV wurden 
Verbesserungen beim Assistenzbeitrag be-
schlossen. So wurde der Assistenzbeitrag 
an die aktuelle Preis- und Lohnentwicklung 
angepasst und beträgt neu 33.50 Franken 
pro Stunde. Zudem wurde die Nachtpau-
schale erhöht. Auf der höchsten Stufe be-
trägt sie neu 160.50 Franken pro Nacht 
(Art. 39f IVV). 

Neu können nicht in Rechnung gestellte 
Pauschalen für den Nachtdienst auch wäh-
rend des Tages eingesetzt und angerech-
net werden. Für die Anrechnung am Tag 
wird die Pauschale für den Nachtdienst 
dann in Assistenzstunden umgerechnet, in-
dem sie durch den Stundenansatz für den 
Assistenzbeitrag geteilt wird (Art. 39 
Abs. 2ter IVV). 

Beratungsleistungen  
Da die Organisation und Administration 
beim Assistenzbeitrag einen grossen Auf-
wand bedeutet, können Assistenzbezie-
hende neu alle drei Jahre Beratungsleistun-
gen in der Höhe von maximal 1’500 Franken 
beanspruchen. So wird berücksichtigt, dass 
sich im Laufe der Zeit immer wieder neue 
Fragen rund um die Assistenz und den As-
sistenzbeitrag stellen, denn die Rolle als Ar-
beitgeberin bzw. Arbeitgeber ist komplex 
und anspruchsvoll. 



H A N D I C A P  U N D  R E C H T  1 1  /  2 0 2 1  
W A S  Ä N D E R T  S I C H  M I T  D E R  W E I T E R E N T W I C K L U N G  D E R  I V ?  
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7. Ausblick 
Inclusion Handicap wird die Umsetzung der 
Weiterentwicklung der IV eng verfolgen. 
Neue Erkenntnisse und weitere Vertiefun-
gen – z.B. zum Einkommensvergleich bei 

der Invaliditätsbemessung – werden ab 
2022 an dieser Stelle publiziert.  
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